
        
            
        
    
        Martina Kloss

        Unterschied zwischen Jobcenter, Sozialamt und Arbeitsamt - Wegweiser durch das Sozialsystem

         

         

         


        
            Dieses ebook wurde erstellt bei

            
                [image: Verlagslogo]
        

    
        Inhaltsverzeichnis

        Titel

                Unterschied zwischen Jobcenter, Sozialamt und Arbeitsamt - Wegweiser durch das Sozialsystem

        Inhaltsverzeichnis

        Impressum neobooks

    
        Unterschied zwischen Jobcenter, Sozialamt und Arbeitsamt - Wegweiser durch das Sozialsystem

    

 

    
        Inhaltsverzeichnis

    

 
 


 
 
 Einleitung
 
Viele Menschen sind unsicher, welche Behörde in welcher Situation zuständig ist. Begriffe wie Arbeitsamt, Jobcenter oder Sozialamt werden im Alltag oft durcheinandergebracht, obwohl sie unterschiedliche Aufgaben haben und sich an verschiedene Personengruppen richten. Gerade in Lebensphasen, in denen finanzielle Unterstützung benötigt wird, kann diese Unsicherheit zusätzlichen Stress verursachen. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, welche Stelle welche Leistungen anbietet und unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch besteht.
 


 
 
Der wichtigste Unterschied zwischen Arbeitsamt, Jobcenter und Sozialamt liegt in der Erwerbsfähigkeit der betroffenen Person sowie im Grund für die finanzielle Unterstützung. Während einige Leistungen auf zuvor gezahlten Beiträgen basieren, dienen andere der staatlichen Grundsicherung für Menschen ohne ausreichendes Einkommen oder ohne Möglichkeit zu arbeiten. Auch die Ziele der Behörden unterscheiden sich: Manche konzentrieren sich vor allem auf die schnelle Rückkehr in den Arbeitsmarkt, andere auf die langfristige soziale Absicherung.
 


 
 
In Deutschland ist das System der sozialen Sicherung bewusst in verschiedene Bereiche aufgeteilt, damit Hilfe möglichst passgenau erfolgen kann. Institutionen wie die Bundesagentur für Arbeit, kommunale Jobcenter und Sozialämter arbeiten dabei teilweise zusammen, übernehmen aber jeweils eigene Aufgaben. Wer die grundlegenden Unterschiede kennt, kann schneller die richtige Anlaufstelle finden, Anträge korrekt stellen und Missverständnisse vermeiden.
 


 
 
In Kurzform
 
Der Hauptunterschied zwischen Jobcenter, Sozialamt und Arbeitsamt (Agentur für Arbeit) liegt in der Erwerbsfähigkeit und der Art der Arbeitslosigkeit: Das Arbeitsamt (Alg I) betreut kurzzeitig Arbeitslose, das Jobcenter (Bürgergeld) erwerbsfähige Hilfebedürftige, und das Sozialamt (Sozialhilfe) kümmert sich um Menschen, die nicht erwerbsfähig sind. 
 


 
 
1. Agentur für Arbeit (Das "Arbeitsamt")
 
Die Bundesagentur für Arbeit ist Ihre erste Anlaufstelle direkt nach einer Kündigung. 
 
 
 	Zuständigkeit: Sie zahlt das Arbeitslosengeld I, dessen Höhe sich nach Ihrem letzten Gehalt richtet (meist 60–67 %).
 
 
 	Fokus: Vermittlung in neue Arbeit, Berufsberatung und Unterstützung bei Weiterbildungen.
 
 

 


 
 
2. Jobcenter
 
Das Jobcenter übernimmt, wenn kein Anspruch auf ALG I besteht oder dieses nicht zum Leben reicht ("Aufstocker"). 
 
 
 	Zuständigkeit: Auszahlung des Bürgergelds.
 
 
 	Voraussetzung: Sie müssen theoretisch arbeiten können (erwerbsfähig sein), aber aktuell bedürftig sein. 
 
 

 


 
 
3. Sozialamt
 
Das Sozialamt ist das "letzte Auffangnetz" für Menschen, die dem Arbeitsmarkt dauerhaft nicht zur Verfügung stehen. 
 
 
 	Zuständigkeit: Grundsicherung im Alter, bei voller Erwerbsminderung oder Hilfe zum Lebensunterhalt.
 
 
 	Unterschied zum Jobcenter: Wer krankheitsbedingt oder wegen Erreichen der Rentengrenze nicht mehr arbeiten kann, wechselt vom Jobcenter zum Sozialamt.
 
 

 


 
 
Historischer Rückblick: Die Entstehung des heutigen Systems - Vom Hartz-Reformen bis Jobcenter
 
Um die heutige Struktur des Sozialsystems zu verstehen, ist ein Blick in die jüngere deutsche Geschichte unerlässlich. Das System, wie wir es heute kennen, ist maßgeblich durch die sogenannten "Hartz-Reformen" geprägt worden, die zu Beginn der 2000er Jahre unter der Regierung von Gerhard Schröder umgesetzt wurden.
 
Das System vor 2005
 
Vor dem Inkrafttreten der Hartz-Reformen war das System der Arbeitslosenunterstützung dreistufig aufgebaut. Es gab das Arbeitslosengeld für diejenigen, die kurz zuvor ihren Job verloren hatten, die Arbeitslosenhilfe für Langzeitarbeitslose und die Sozialhilfe für Menschen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosenhilfe hatten oder deren Mittel nicht ausreichten. Die Arbeitslosenhilfe wurde vom damaligen Arbeitsamt gezahlt und orientierte sich am letzten Nettoeinkommen, während die Sozialhilfe von den Kommunen finanziert wurde und einen pauschalen Bedarf deckte.
 


 
 
Die Hartz-Reformen: Ein Paradigmenwechsel im Detail
 
Die Hartz-Reformen, benannt nach Peter Hartz, dem damaligen Personalvorstand von Volkswagen, waren die Antwort auf die Rekordarbeitslosigkeit der späten 1990er und frühen 2000er Jahre. Die Reformen wurden in vier Gesetzespaketen umgesetzt, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzten:
 
 
 	Hartz I (2003): Einführung von Personal-Service-Agenturen (PSA), Erleichterungen bei der Leiharbeit und Verschärfungen bei der Zumutbarkeit von Arbeitsangeboten. Zudem wurden Bildungsgutscheine eingeführt, um die berufliche Weiterbildung zielgerichteter zu gestalten.
 
 

 


 
 
 
 	Hartz II (2003): Einführung der "Ich-AG" zur Förderung der Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit sowie die Neuregelung von geringfügiger Beschäftigung (Mini-Jobs und Midi-Jobs). Ziel war es, den Niedriglohnsektor zu beleben und Anreize für legale Beschäftigung zu schaffen.
 
 

 


 
 
 
 	Hartz III (2004): Umbau der damaligen Bundesanstalt für Arbeit in die heutige Bundesagentur für Arbeit.
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